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Gehirnmanipulation:Mann
ziehtbisvorBundesgericht
Die Zuger Staatsanwaltschaft wollte einer Strafanzeige nicht nachgehen. Die Beschwerde dagegen war vergeblich.

Harry Ziegler

Mit aussergewöhnlichen Waffen
werde er angegriffen. Weshalb
der Angegriffene bei der Zuger
Staatsanwaltschaft eine Anzeige
einreichte. Angegriffen würde er
mittels Schall- und Ultraschall-
wellen. Ausserdem würde ver-
sucht, mittels Gehirnmanipula-
tion und Stimulationen sein Le-
ben zu zerstören. Dafür setzten
die drei Beschuldigten Schall-
und Ultraschall-Richtstrahl-
Waffensysteme ein, um seine
Wohnung zu beschallen.

Etwas später ging der Staats-
anwaltschaft ein weiteres E-
Mail zu, in der der Angegriffene
ausführte, von Elektromagnet-
feldern in seinem Haus und sei-
ner Wohnung belästigt zu wer-
den. Ausserdem sollen in den
Beschallungen gesprochene
Worte zu hören sein. Der Mann
war allerdings nicht nur bei der

Zuger Staatsanwaltschaft vor-
stellig geworden. Er beschuldig-
te in den Kantonen Aargau und
Bern dieselben Personen eines
schweren Angriffs gegen ihn.
Unter anderem mittels Stalking,
Mobbing und Cybermobbing
sowie schädlicher US-Impuls-
Sonar-Bestrahlung. Auch die
Staatsanwaltschaften Muri-
Bremgarten und Bern-Mittel-
land verfügten die Nichtan-
handnahme.

ForensischeUntersuchung
durchgeführt
Wobei die Staatsanwaltschaft
Muri-Bremgarten den dort ein-
gereichten Datenträger foren-
sisch untersuchen liess. Die Spe-
zialisten konnten in den darauf
enthaltenen Dateien keine Hin-
weise auf eine Gefährdung von
Leib und Leben durch Magnet-
felder oder eine übermässige
Beschallung feststellen.

Die Zuger Staatsanwaltschaft
verfügte eine Nichtanhandnah-
me der Strafuntersuchung. Sie
begründetediesenEntscheidda-
mit, dass sich aus der Strafanzei-
ge kein hinreichender Tatver-
dacht ergebe. Unter anderem
gehe nicht daraus hervor, wer zu
welchem Zeitpunkt für welche
Belästigung angezeigt werde.
Zudem fehle das Motiv, weshalb
die angezeigten Personen den
Mann mit Ultraschallwellen be-
lästigen sollten.

Ein Fragezeichen sei zudem
hinter die Möglichkeiten der
Durchführung zu setzen. Es sei
unklar, ob die Beschuldigten
einerseits diese Taten überhaupt
hätten durchführen wollen und
andererseits, ob sie dazu über-
haupt in der Lage gewesen wä-
ren. Aber auch auf den Daten-
trägern, die mit der Anzeige ein-
gereicht worden waren, sei
nichts zu hören.

Gegen die Verfügung der Staats-
anwaltschaft führte er Be-
schwerde am Zuger Oberge-
richt. Aber auch hier erfolglos.
Der Beschwerdeführer macht
laut Beschluss des Obergerichts
geltend, die von der Staatsan-
waltschaft vermissten Informa-
tionen seien alle entweder im
Strafantrag, den Dokumenten
oder auf dem beigelegten Me-
mory-Stick zu finden. Dort in
einem speziellen Ordner.

Zum Motiv der Beschuldig-
ten schreibt der Beschwerde-
führer, dass diese ihm einen
Auffahrunfall in der Blegikurve
anhängen wollten und die Laut-
stärke von Videofilmen und PC-
Games zu laut eingestellt sei.
Ein weiteres Motiv sei, durch
schwierig zu beweisende Aktivi-
täten das Leben des Beschwer-
deführers zu zerstören.

Das Zuger Obergericht wies
die Beschwerde gegen die Ver-

fügung der Zuger Staatsanwalt-
schaft ab. Es fehle, so das Ober-
gericht, bereits am Verdacht
einer strafbaren Handlung.

KeineRechtsverletzung
festgestellt
Mit der Abweisung der Be-
schwerde durch das Oberge-
richt befasste sich schliesslich
auch das Bundesgericht. Es wies
die Beschwerde ab. Diese schei-
terte an den bundesgerichtli-
chen Begründungsanforderun-
gen. Der Beschwerdeführer
konnte nicht begründen, inwie-
fern das Zuger Obergericht
Recht verletzt haben sollte.

Vielmehr gäben die Ausfüh-
rungen in der Beschwerde ein-
zig die Sicht des Beschwerde-
führers auf die Sach- und
Rechtslage wieder. Der Begrün-
dungsmangel sei offensichtlich,
weshalb auf die Beschwerde
nicht eingetreten wurde.

70Rückmeldungen
zumEntwurf
Fahrplan Die Busse im Kanton
ZugerhaltenmitderFahrplanän-
derung am 10. Dezember 2023
eine dreistellige Nummer. Statt
die Linie 1 fährt fortan die Linie
601vonZugnachOberägeri.Das
Grobraster für diese Neuerung
verfügtedasBundesamt fürVer-
kehr.AbdemkommendenFahr-
planwechsel setzendieZVBwie-
derum mehr Elektrobusse auf
ihrem Netz ein. Bis 2035 soll der
Fahrzeugpark des Zuger Trans-
portunternehmens nur noch
Elektrobusse umfassen.

Die Zuger Baudirektion
schreibt in einer Medienmittei-
lung, dass 70 Rückmeldungen
bei ihr eingingen. Diese würden
nun bearbeitet. Ziel dieser Vor-
abveröffentlichung ist, von den
Nutzernzuhören,wasallesnicht
passt. Nach Möglichkeit versu-
chen die involvierten Kreise sol-
che Wünsche oder angedachte
Verbesserungen indenFahrplan
2024 einfliessen zu lassen.

Rund die Hälfte der einge-
gangenenAnregungenbetreffen
diebeidenBergliniennachOber-
ägeri respektive nach Menzin-
gen.WohlabEndeAugust istdie
Strecke vom Moosrank über die
Lorzentobelbrücke zum Kreisel
Schmittli wieder für alle Ver-
kehrsteilnehmer nutzbar.

Allenwindnermüssen
imTalacherumsteigen
Dadurch ist der Schnellbus ins
Ägerital und über die Tangente
zum ersten Mal wirklich schnell.
Im Baarer Dorfteil Allenwinden
sorgte der Entwurf für gewisse
Irritationen.Konkretbemängeln
Meldungen aus Allenwinden,
dass ÖV-Nutzer dort ausserhalb
derHauptverkehrszeitenundam
Wochenende neu an der Halte-
stelle Talacher umsteigen müs-
sen, um nach Zug zu gelangen.
UmderForderungNachdruckzu
verleihen, isteineListemitmeh-
reren Unterschriften zu diesem
Thema bei der Zuger Baudirek-
tion eingegangen.

Eine gewichtige Neuerung
ist, dass die heutige Buslinie 3
nun ab dem Fahrplanwechsel
von Baar Lättich nach Zug Schö-
negg verkehrt. Dafür schicken
dieZVBdenkünftigen611ervon
der Herti zur Klinik Zugersee.
Dieser Tausch von Fahrgästen
hat den Vorteil, dass das Gebiet
Herti künftig auch an einem
Sonntag mit einem Viertelstun-
den-Takt bedient ist. Dasselbe
gilt für die Verbindung von Zug
nach Oberwil.

Auf der Schiene müssen
Menschen, die zum Flughafen
Zürich wollen, für ein Jahr im
ZürcherBahnhofumsteigen.Die
SBB sanieren den Lettenviadukt
zwischen dem Zürcher Haupt-
bahnhof und Zürich Wipkingen.
Das betrifft die beiden Interre-
gionalzüge (IR 70/IR 75) aus der
Zentralschweiz inRichtungKon-
stanz oder in die Ostschweiz.
Ebenso betroffen ist die S24
(Zug–Thayngen/Weinfelden).

DieBaudirektionwillnundie
ihr zugänglich gemachten Ein-
gabenundAnregungenüberprü-
fen. Im Spätsommer ist dann der
regionale Fahrplan noch ein
Thema im Zuger Regierungsrat.
Dieser legt das Angebot für den
Kanton Zug fest. (mo)

Hinweis
Der Fahrplanentwurf ist unter
www.öv-info.ch abrufbar.

AusdemHintergrundinsRampenlicht
Die Preisträgerinnen und Preisträger der 8. Kulturschärpe sind bekannt. Die Ehrung erfolgte mit Witz und Stil.

MartinMühlebach

Am Mittwoch fand im Atelier-
und Kulturhaus Gewürzmühle
Zug die Verleihung der 8. Zuger
Kulturschärpe statt, mit der die
Kulturkommission der Stadt
Zug das Engagement in Kunst
und Kultur würdigt.

Rund 100 Besuchende ka-
men in den Genuss einer hoch-
stehenden Veranstaltung. Die
Moderatorin Carmela Bonomi
führte gekonnt durchs Pro-
gramm, die witzig gehaltenen
Laudationen und die virtuose
musikalische Umrahmung von
Julian von Flüe und Matthias
Abächerli wurden mit lang an-
haltendem Applaus verdankt.

GrosseFreudeüber
dieWertschätzung
Das Hauptaugenmerk galt aber
den diesjährigen Preisträgerin-
nen und Preisträgern. Der mit
10000 Franken dotierte Haupt-
preis, vondem2500Frankenan
denAnerkennungspreisfliessen,
erhielt das von der Kostümbild-
nerin Agatha Imfeld und vom
Kostümbildner Björn B. Bugiel
betriebene Atelier 40. Seit 23
Jahren werden in diesem Atelier
Kostüme und Kleider für Thea-
ter-, Film- und Fernsehproduk-
tionensowieEventsundAnlässe
verschiedenster Art geschnei-
dert. Auf mehr als 200 Quadrat-
metern erstreckt sich ein reich-
haltiger Kostümfundus. In den
unscheinbarenRäumendesAte-
lier- und Kulturhauses Gewürz-
mühle Zug lagern über 15000
Kostüme, 1200 Paar Schuhe,
1000Gürtel, 500Hüte,200Ta-
schen und diverse Accessoires.

Rémy Frick bemerkte in sei-
ner humorvollen Laudatio: «Das
Atelier 40 hat schon höchste Re-
gierungskreise erfolgreich kos-
tümiert. So zum Beispiel am

grossen Umzug 2010 zum
175-Jahr-Jubiläum der Legoren-
fasnacht in Oberägeri.

Als Überraschungsgast trat
der Regierungsrat des Kantons
Zug fast in corpore als Sultane
aus «1001 Nacht» auf – wunder-
sam und prächtig eingekleidet
mit Raritäten und Schmuckstü-
cken aus dem Kostümfundus
des Ateliers 40.» Agatha Imfeld
und Björn B. Bugiel betonten
unisono: «Wir sind überrascht
und überwältigt, dass wir mit
der Kulturschärpe ausgezeich-
net wurden, da wir im Hinter-
grund arbeiten und nur ein Teil
der sichtbaren Veranstaltungen
sind. Dass unsere Arbeit von der
Kulturkommission wahrgenom-
men und gewürdigt wird, erfüllt
uns mit grosser Freude.»

Die Kulturkommission der Stadt
Zug schreibt in einer Medien-
mitteilung: «Den Ehrenpreis der
Zuger Kulturschärpe erhalten
zwei Menschen, die das Zuger
Kunstleben und vor allem die
Theater- und Musikszene nach-
haltig geprägt und Akzente ge-
setzt haben.» Ganz bewusst
werde Margrit Villiger, die stille
Macherin im Hintergrund, mit
der Verleihung der Kulturschär-
pe ins Rampenlicht gestellt.

Von 1979 bis 2009 habe sie
mit ihrem 2020 verstorbenen
Mann Gusti Villiger als langjäh-
riges, innovatives Intendanten-
paar des Theaters Casino
Zug gewirkt. Zudem hätten sie
mit ihrer eigenen Firma viele
Schweizer Musik-, Märchen-
und Cabaret-Tonaufzeich-

nungen produziert. Roland
Schlumpf, der als Intendant das
Theater im Burgbachkeller bis
2019 während 24 Jahren mit viel
Herzblut und Bravour unermüd-
lich und bescheiden geleitet hat,
wurde von der Kulturkommis-
sion wie folgt gewürdigt: «Die
Zusammenarbeit mit lokalen
Kunstschaffenden und Ensemb-
les war ihm enorm wichtig. Wie
kein anderer prägte er das Klein-
theater als Theater- und Pro-
grammleiter, mitunter auch als
Techniker oder beim Cocktail-
mixen hinter der Bar. Margrit
Villiger und Roland Schlumpf
sind zwei Kulturfördernde, die
einen wichtigen Teil zum Erfolg
der Zuger Kulturinstitutionen
beigetragen haben.» Die von Ju-
dith Wild und Thomas Stoltz in

einem unterhaltsamen Zwiege-
sprächgehalteneLaudationwür-
digte die von beiden Ehrenpreis-
tragenden geleistete Arbeit.

Mitcharakteristischen
Spielüberzeugt
Der Anerkennungspreis wurde
vom Atelier 40 an den Zuger
Akkordeonisten und Kompo-
nisten Julian von Flüe verge-
ben. Sein atemberaubendes
Spiel verfügt über einen eige-
nen Charakter, der nebst der
Virtuosität auch im Groove und
in der Improvisation begründet
liegt. Zusammen mit dem Gi-
tarristen Marc Scheidegger und
dem Bassisten Matthias Ab-
ächerli ist Julian von Flüe mit
der neuen CD «Dur d’Altstadt»
auf Tournee.

Von links: Björn B. Bugiel, Agatha Imfeld, Roland Schlumpf, Margrit Villiger, Julian von Flüe. Bild: Stefan Kaiser (Zug, 22. 6. 2023)
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